
Integrierte Ländliche Entwicklung 
in Sachsen

1. Anforderungen an die Abrechnung im Rahmen 
der Richtlinie  ILE/2007
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der Richtlinie  ILE/2007
(Auswertung der Erfahrungen, Fehleranalyse)

2. Hinweise zur Änderung der RL ILE/2007 vom 
04.12.2009



Anträge, auch Auszahlungsanträge 
immer mit Formblättern 

- keine eigenen Kreationen

aktuelle Antragsformulare und Beiblätter im Internet 
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aktuelle Antragsformulare und Beiblätter im Internet 
unter

http://www.smul.sachsen.de/foerderung/85.htm

Die Auszahlungsunterlagen sind regelmäßig Anlage 
bei Zusendung der Zuwendungsbescheide  !
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Weitere für die
Abrechnung relevante Unterlagen:

Mit dem Zuwendungsbescheid erhalten Sie:
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Mit dem Zuwendungsbescheid erhalten Sie:

� Eine bestätigte Kosten- und 
Ausgabenzusammenstellung
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Weitere für die
Abrechnung relevante Unterlagen:

Mit dem Zuwendungsbescheid erhalten Sie:

� Allgemeine Nebenbestimmungen (ANBest-K)
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Weitere für die
Abrechnung relevante Unterlagen:

Mit dem Zuwendungsbescheid erhalten Sie:
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Weitere für die
Abrechnung relevante Unterlagen:

Mit dem Zuwendungsbescheid erhalten Sie:

� Publizitätshinweise
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Die Abrechnung beinhaltet:

� fristgerechte Beantragung der Auszahlung von 
Fördermitteln

Auszug aus den Nebenbestimmungen zum 
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Auszug aus den Nebenbestimmungen zum 
Zuwendungsbescheid:



Die Abrechnung beinhaltet:

� Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung 
der Mittel
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Ausgangspunkt der abzurechnenden 
Bestandteile sind die Angaben im 
Zuwendungsbescheid
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Zuwendungsbescheid
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weiterhin die bestätigte Kosten- und 
Ausgabenzusammenstellung
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sowie

Auflagen, Begründungen und Hinweise
(Anlage 1 zum Zuwendungsbescheid)
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Mitteilungspflichten des 
Zuwendungsempfängers gegenüber der 
Bewilligungsbehörde:
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Bewilligungsbehörde:



Auszug ANBest-K:
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das heisst konkret:

� Änderungen - Ergänzungen, maßgebliche 
Kostenerhöhungen, geänderte Ausführung 
unterliegen der Mitteilungspflicht
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unterliegen der Mitteilungspflicht

� formlos schriftlich mit Begründung ggf. 
begründenden Unterlagen, regelmäßig vor der 
Beauftragung und Umsetzung 



Abrechnung

je nach Verfahrensstand sind einzureichen:

� Ausgefüllter aktueller Auszahlungsantrag 
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� Ausgefüllter aktueller Auszahlungsantrag 

� Ausgefüllte aktuelle Beleglisten – getrennt nach 
Kostengruppe /  Einzelansatz

Grundlage: bestätigte Kosten- und Ausgaben-
zusammenstellung (Zuwendungsbescheid)



Abrechnung
je nach Verfahrensstand sind einzureichen:

� Fotos entsprechend dem Baufortschritt
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� Fotos entsprechend dem Baufortschritt

� Nachweis der Auflagenerfüllung

� ein verbaler Sachbericht und

� die Aufstellung der realisierten Indikatoren mit 
Begründung von Abweichungen gegenüber 
dem Antrag 



Festgestellte Fehler bei der Abrechnung:

� Antragsblatt Punkt 5:

die Summe 5.0 stimmt nicht mit der Summe der 
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die Summe 5.0 stimmt nicht mit der Summe der 
Beleglisten (förderfähige Kosten) überein



Auszug
aus 
dem
aktuellen
Antrag
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Antrag
auf 
Auszahlung
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Beliebte Fehler bei der Abrechnung:
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festgestellte Fehler bei der Abrechnung:

� Falsche Formulare  

� Brutto-/ Nettowerte falsch eingetragen – bei 
Nettoförderung gehört die Mwst. nicht zu den 
zuwendungsfähigen Ausgaben und ist damit nicht 
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zuwendungsfähigen Ausgaben und ist damit nicht 
einzutragen

� Eintragung der Zuschüsse in den Beleglisten

� Keine Zuordnung zu den Kostengruppen laut 
Zuwendungsbescheid, sondern nach vorliegenden 
Rechnungen auf einem Beleg
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festgestellte Fehler bei der Abrechnung:

Vergabeverfahren:

� Unvollständigkeit der Unterlagen
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� Unvollständigkeit der Unterlagen

� unzureichende Dokumentation des 
Vergabeverfahrens (z.B. § 30 VOB/A)

� Begründung der Vergabeentscheidung fehlt



festgestellte Fehler bei der Abrechnung:

� Auftragerteilung und Bauvertrag/ 
Vertragsleistungsverzeichnis nicht vorgelegt

10.03.2010Referat Ländliche Entwicklung/Förderung
Frau  Eisold

Vertragsleistungsverzeichnis nicht vorgelegt

� Nicht ausgeführte Leistungen zur Abrechnung 
gebracht

� Abrechnung mit Änderungen der Kapazitäten 
ohne Nachweis, Begründung, Mitteilung



festgestellte Fehler bei der Abrechnung:

� Abrechnung von Planungsleistungen erfolgt 
nach HOAI, bisher geltende Begrenzung auf 
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nach HOAI, bisher geltende Begrenzung auf 
12% der förderfähigen Baukosten nicht 
angewandt – Honorarverträge sind vorzulegen

� Planungsleistungen der Verwaltung sind keine 
Eigenleistungen 



festgestellte Fehler bei der Abrechnung:

� Maßnahmen sind zur Endauszahlung nicht fertig 
gestellt
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gestellt

� nicht förderfähige Bestandteile werden 
abgerechnet

� Sicherheitseinbehalte liegen nicht auf UND–
Konto und werden abgerechnet



festgestellte Fehler bei der Abrechnung:

� Boni, Skonti oder Rabatte werden nicht 
abgezogen
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Im Beispiel unten wurden 12.755,19 EUR bezahlt und 
abgerechnet
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festgestellte Fehler bei der Abrechnung:

� Unterschriften und Stempel im Antrag/auf den Beleglisten 
fehlen oder sind nicht identifizierbar, Datum fehlt

� fehlender Nachweis der Originale (Rechnungen)
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� fehlender Nachweis der Originale (Rechnungen)

� Zahlungsnachweise durch Gemeinden sind unvollständig 
- die Nachvollziehbarkeit in der 
Sammelauszahlungsanordnung zur Rechnung ist nicht 
gegeben

� aktualisierte Indikatorenliste fehlt

� fehlende Nachweise zur Auflagenerfüllung 



Auswirkung fehlerhafter Auszahlungsanträge und 
Verwendungsnachweise

� Nichtanerkennung (nachträglich) angezeigter bzw. 
abgerechneter Änderungen
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abgerechneter Änderungen

� Nichtanerkennung einzelner Leistungsbestandteile oder 
Gewerke bzw. Pauschalkürzung bei Vergabefehlern und 
Vergabeverstößen 



Auszug aus der RL ILE/2007, Punkt 2.5.1 zur Vergabe:

Verstößt der Zuwendungsempfänger gegen 
Vergabevorschriften, so kann die Bewilligungsbehörde den 
Zuwendungsbescheid gemäß § 49 Abs. 3 VwVfG ganz oder 
teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen 
und gemäß § 49 a VwVfG die Zuwendung zurück fordern. Liegt 
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teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen 
und gemäß § 49 a VwVfG die Zuwendung zurück fordern. Liegt 
ein schwerer Vergabeverstoß vor, wird der 
Zuwendungsbescheid unter Beachtung der Besonderheiten des 
Einzelfalls mit der Folge widerrufen, dass entweder die Kosten 
für die jeweilige Auftragseinheit (zum Beispiel Teil-Los oder 
Fach-Los) für nicht zuwendungsfähig erklärt werden, oder die 
Gesamtzuwendung pauschal um 25 Prozent gekürzt wird. 



Auswirkung fehlerhafter Auszahlungsanträge und 
Verwendungsnachweise

� Kürzung des Auszahlungsbetrages
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� Bei Überschreiten der Sanktionsgrenze von 3% 
Kürzung der Zuwendung und zusätzliche 
Sanktionierung um denselben Betrag
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Sanktionierung
Überschreitet der zu Auszahlung beantragte Zuschussbetrag [a] den tatsächlich zustehenden 
Auszahlungsbetrag [b] um mehr als 3% wird die Differenz nochmals vom 
Auszahlungsbetrag als Sanktion abgezogen und der insgesamt für das Vorhaben 
auszahlbare Betrag (bewilligter Zuschuss) um diese Differenz gekürzt. 

Am Beispiel:
•Beantragte Auszahlung (anhand der beantragten nachgewiesenen Kosten und Fördersatz)
•Kosten 22.850,07 EUR
•Zuschuss 60% Fördersatz (Betrag a) 13.710,04 EUR
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•Anerkannte Auszahlung (anhand der anerkannten Kosten)
•Kosten 22.019,60 EUR
•Zuschuss 60% Fördersatz (Betrag b) 13.211,76 EUR

Sanktionsregelung:
• Differenz zwischen beantragten und anerkannten Auszahlungsbetrag

13.710,04 EUR – 13.211,76 EUR = 498,28 EUR
•Verhältnis der Differenz zum anerkannten Betrag

498,28 EUR / 13.211,76 EUR *100[%] = 3,77 %



Sanktionierung
Damit wird die zulässige Abweichung überschritten, der 
durch ermittelte Auszahlungsbetrag [13.211,76 EUR] wird 
nochmals um die Differenz [498,28 EUR] gekürzt.

Tatsächlich zur Auszahlung kommen 
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Tatsächlich zur Auszahlung kommen 
12.713,48 EUR.

Der mit dem Zuwendungsbescheid bewilligte maximale 
Zuschussbetrag wird gleichfalls um  498,28 EUR gekürzt 
und mit der Auszahlungsmittelung festgesetzt.



So machen Sie es uns leichter:

� Originalrechnungen in der Reihenfolge der 
Beleglisten, nummeriert

� Hinter jeder Rechnung der dazugehörige 
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� Hinter jeder Rechnung der dazugehörige 
Zahlungsnachweis

� Wenn Sie die Originale zurückhaben möchten:

vollständige Kopien in gleicher Reihenfolge



Neuregelungen zur Auszahlung

� Als Zahlungsnachweise sind das Original, der 
Onlinekontoauszug oder eine Kopie des Kontoauszuges 
zugelassen.

Bei Kopien ist die inhaltliche Richtigkeit und die 
Übereinstimmung mit dem Original durch den Antragsteller 
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Übereinstimmung mit dem Original durch den Antragsteller 
mit Datum, Unterschrift und Stempel zu bestätigen

� Die Abrechnung von Planungsleistungen erfolgt nach 
HOAI, die Begrenzung auf 12% der förderfähigen Kosten 
entfällt.

� Fotos sind zu jeder Auszahlung einzureichen.



� Erweiterung um Maßnahmen im Bereich der 
wirtschaftlichen Nutzung ohne den zwingenden Bezug zur 

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
SächsABl. vom 21.01.2010 sind
rückwirkend zum 04.12.2009 in Kraft getreten
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wirtschaftlichen Nutzung ohne den zwingenden Bezug zur 
Grundversorgung, damit kann die Möglichkeit einer 
Förderung einem breiterem Kreis gewerblicher Nutzer zur 
Verfügung stehen (Erweiterung um Kapitel A 1.5) 

� Aufhebung des Ausschlusses der Außensanierung für 
Gaststätten (gewerbliche Nutzung) im Rahmen der 
beschäftigungswirksamen Maßnahmen (Kapitel A 1.3)



� Änderung der beihilferechtlichen Bestimmungen im 
Zusammenhang mit der Versorgung mit 
Breitbandtechnologien (Kapitel A 1.4)

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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Breitbandtechnologien (Kapitel A 1.4)

� Unterversorgung  bis 2000 MBit/s (downstream)

� vereinfachtes Musterleistungsbild Bedarfs- und 
Verfügbarkeitsanalyse

� Leerrohrverlegung oder Wirtschaftlichkeitslücke

� Möglichkeiten der Förderung von KMU



Hinweise Breitband unter:

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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Hinweise Breitband unter:
http://www.breitbandberatungsstelle-

sachsen.de/breitband/idx.asp
oder
http://www.smul.sachsen.de/foerderung/85.htm



� Nachweise der weiterhin geforderten hohen Qualität bei der  

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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� Nachweise der weiterhin geforderten hohen Qualität bei der  
Erweiterung der touristischen Beherbergungskapazitäten 
werden nicht mehr zwingend an ein Zertifizierungsverfahren 
gebunden (Kapitel B 3.3)

� Möglichkeit der Förderung von Wanderwegen im Bereich 
der kleinen touristischen Infrastruktur (Kapitel B 1.2)



� Öffnung der Fördermöglichkeiten im Bereich der 
technischen kommunalen Infrastruktur (Kapitel C)

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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technischen kommunalen Infrastruktur (Kapitel C)

� Kapitel C 1.1 Ausbau von Ortsstraßen – Förderung auf 
Grund der verkehrstechnischen Bedeutung – Widmung als 
Ortsstraße – grundhafter Ausbau, kein Neubau

� kein Anschluss Gewerbe an das überregionale 
Verkehrsnetz



� Kapitel C 1.3 innerörtliche Plätze – im Zusammenhang mit 
innerörtlicher Infrastruktur

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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� Ortsstraßen, keine Einschränkung auf Grund 
Erschließungsfunktion

� Kapitel C 1.4 Neu- und Ausbau innerörtlicher Gehwege 
und Straßenbeleuchtung grundsätzlich für Ortsstraßen, für 
eingeschränkte Straßen bei funktionalem Zusammenhang 
mit stark befahrenen Straßen



� Beleuchtung: Planung hat durch einen Fachplaner 
grundsätzlich nach der DIN EN 13201zu erfolgen

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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grundsätzlich nach der DIN EN 13201zu erfolgen

� bei Erneuerung von Bestandsanlagen – Reduzierung des 
Elektroenergiebedarf mindestens 30% gegenüber dem 
IST-Zustand

� fachliche Prüfung einschließlich Energieeffizienz und 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme erfolgt durch die SAENA



� Kapitel C.1.5 Gemeindeverbindungsstraßen
Geblieben: gestalterische Mindestanforderungen -

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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Geblieben: gestalterische Mindestanforderungen -
innerorts mindestens 1-zeilige Randeinfassung, außerorts 
Randbepflanzung (soweit noch nicht vorhanden), 
Randbereiche nicht vollversiegelt, Gehwege barrierefrei

� linienhafte Infrastruktur – sofern der überwiegende Anteil 
innerhalb der Gebietskulisse für investive Maßnahmen 
(nicht innerhalb von Orten ab 30.000 EW) liegt



� Festlegung zur grundsätzlich maximal förderfähigen 
Wohnfläche von 150m² aufgehoben (Kapitel E)

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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Wohnfläche von 150m² aufgehoben (Kapitel E)

� Möglichkeit zur Förderung des Abbruchs von baulichen 
Anlagen, Versiegelungen orientiert sich maßgeblich an 
dem Ziel der Erhaltung/ Weiterentwicklung der siedlungs-
und regionaltypischen Siedlungs- und 
Landschaftsstrukturen (keine Orientierung an 
ökonomischer Entwicklung) 



� der Bereich der soziokulturellen Infrastruktur öffnet sich 
für grundsätzlich nichtgewerbliche 

wesentliche Änderungen in der RL ILE/2007
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für grundsätzlich nichtgewerbliche 
Grundversorgungseinrichtungen (Ausschlüsse weiterhin 
Krankenhausbau, Schulen, Sportstätten)

� die Begrenzung der zuwendungsfähigen Planungskosten 
lt. 2.5.6 der RL ILE/2007 wird aufgehoben
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit !


